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M i e t v e r t r a g

zwischen

Vermieterin	Einwohnergemeinde Romoos
vertreten durch Josef Lustenberger, Schulhauswart,
	Schulhaus, 6113 Romoos (Tel. 041 480 38 64 / Mobile 079 372 33 66) 

und

[bookmark: Text15]Mieter/Adresse	     
[bookmark: Text14]	     
[bookmark: Text3]	     
[bookmark: Text4]
vertreten durch      
[bookmark: Text5][bookmark: Text6]
Tel. P 	      	Tel. G        

[bookmark: Text16][bookmark: Text8]	Natel           	E-Mail       




1. Mietobjekt
Die Einwohnergemeinde Romoos stellt dem Mieter für die Dauer
[bookmark: Text9][bookmark: Text10]
vom	     	bis 	     

[bookmark: Text11][bookmark: Text12]Ankunftszeit	     	Abreisezeit 	     
(Sofern noch nicht bekannt, genaue Ankunftszeit dem Hauswart rechtzeitig mitteilen)

[bookmark: Text13]	für ca.       Personen folgende Räumlichkeiten zur Verfügung:

	a)	Im Dorfschulhaus
· Das Ferienlager mit folgender Ausrüstung:
· 1 Lagerleiterzimmer mit 12 Betten inkl. separaten Duschraum / WC
· 2 Zimmer mit 9 Betten
· 2 Zimmer mit 12 Betten
· Pro Person: 1 Matratze, 1 Kopfkissen und 2 Kleiderbügel
· Duschraum / Toilette Herren
· Duschraum / Toilette Damen

	b)	Im Schulhausanbau
· Massenlager in der Zivilschutzanlage mit 1 x 39 Betten und 1 x 51 Betten
· 1 Zimmer für die Lagerleitung mit 9 Betten
· 4 Vierbettzimmer
· 2 Zweibettzimmer
· 2 Waschräume mit 4 Duschen
· Speisesaal und Aufenthaltsraum für 160 Personen
· Küche mit Kühlschrank, Abwaschmaschine, Koch- und Essgeschirr, Küchenwäsche

	c)	Zusätzliche Räumlichkeiten (bitte ankreuzen)
· [bookmark: Kontrollkästchen7]Turnhalle (ausserhalb der Schulzeiten)	|_|  
· Probelokal klein (bis 18.00 Uhr)		|_|  
· Probelokal gross (bis 18.00 Uhr)		|_|  




2. Mietpreis
	Die Preise sind auf dem beiliegenden Tarifblatt geregelt (Tarife gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25. Januar 2011).


3. Übernahme / Rückgabe
	Die Unterkunft kann am Ankunftstag ab 13.00 Uhr bezogen werden. Beim Wegzug müssen die Räumlichkeiten um 11.00 Uhr verlassen sein. Abweichende Ankunfts- und Abreisezeiten müssen mit dem Hauswart vereinbart werden.

	Die Schlüssel sind beim Hauswart zu beziehen. Seine Anweisungen sind zu befolgen. 

	Der Mieter hat die Lokalitäten gereinigt zurückzugeben und zwar so, wie er sie angetreten hat. Wenn er sie selber nicht reinigen will oder unsauber hinterlässt, hat die Vermieterin Anrecht auf eine zusätzliche Entschädigung. 


4. Verpflegung
	Es wird empfohlen, Getränke und Lebensmittel von einheimischen Geschäften zu beziehen.


5. Materialverlust

	Fehlendes oder defektes Material ist vom Mieter zu bezahlen. 


6. Haustierverbot

	In den gemieteten Lokalitäten dürfen keine Haustiere gehalten werden. 


7. Abrechnung

	Vor der Rückreise macht der Mieter dem Hauswart genaue Angaben über die Anzahl Personen. Der Hauswart stellt anschliessend Rechnung. Der Mieter hat den Rechnungsbetrag innert 30 Tagen seit Rechnungsstellung an das Gemeindeammannamt Romoos zu bezahlen. 


8. Vertragsauflösung

	Werden die gemieteten Räumlichkeiten nicht benützt, muss dies spätestens 2 Tage vor dem Ankunftsdatum dem Hauswart mitgeteilt werden. Bei Vertragsauflösung ist eine Gebühr von Fr. 200.-- für die Umtriebe der Vermieterin zu bezahlen.


9. Vertragsunterzeichnung

Erhält die Vermieterin den vom Mieter unterschriebenen Mietvertrag nicht innert 14 Tagen zurück, so wird die Unterkunftsreservation aufgehoben.

Dieser Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Der Mieter und die Vermieterin erhalten je ein Exemplar. 


Die Vertragsparteien


Für die Vermieterin:                                                                     Der Mieter:



